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Vertrags erforderlich. Dieser wird bei der Genossenschaft „Satzung“ genannt und bedarf 

– –



§ 14 SGB IV







–

–

–



–

–

–

–

–



–

–



, „Investierende Mitglieder im Sinne 
des Genossenschaftsgesetzes“, in: NZG 2019, 813.



, „Investierende Mitglieder im Sinne des Genossenschaftsge-
setzes“, in: NZG 2019, 81



– –

„Guthaben“ zugreifen können. Dab

„stehen lässt“ sollte präventiv geregelt werden, ob 

–



im Unternehmen orientiert. Eine solche Vereinbarung wird als „Arbeit auf 

Abruf“ bezeichnet. § 12

„Abrufrahmen“ begrenzt. Danach 



– –

nossenschaft bietet das Modell der „Arbeit auf Abruf“ 

–



dert (aktuell: 8,50 € pro Stunde). 



vom jeweiligen Mitarbeiter erzielten Umsätze als „Guthaben“ auf einem virtuellen Konto 

– –



rechtlich geklärt werden, wie der „liegen bleibende“ Betrag zu bewerten ist. In Betracht 

–

–
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Ein weiteres Risiko liegt in dem Institut der „betrieblichen Übung: Werden bestimmte 
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, „Koppelungsklauseln in GmbH
schäftsführerverträgen auf dem Prüfstand“, in: 



, „Genossenschaftsmodell als Lösung des Prob-
lems der Scheinselbstständigkeit?“ in: DSt

ker die Genossenschaft allein als „Hülle“ nach außen nutzen, um in einem eigentlich be-

stehenden Abhängigkeitsverhältnis weiter „selbstständig“ tätig zu sein. Dagegen spricht 



hied zum viel diskutierten „Genossenschaftsmo-

dell“, in dem die einzelnen Mitglieder 

, „Genossenschaft –
selbstständigkeit oder durch illegale Arbeitnehmerüberlassung?“, in:

, „Genossenschaftsmodell als Lö-
sung des Problems der Scheinselbstständigkeit?“ in: DS

–
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Unterschied zum viel diskutierten „Genossenschaftsmodell“, in dem die einzel-




